
Marktgemeinde Gröbming 
Hauptstraße 200 1 A-8962 Gröbming 
TeI.: 03685/22 150-0 1 Fax: 03685/22 150-22 
E-mail: marktciemeinde©groebming.at  
www.groebming.at 

Zahl: 031-0-B27.3-OO/2026/ms 

Betreff:Bebauungsplan B27.3-00 �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 
Anhörungsverfahren gern. § 40 Abs. 6 Z. 2 Strnk. ROG 2010 idF. 20/2026 

Gröbming, am 21.05.2026 

Verständigung 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gröbming beabsichtigt, in seiner Sitzung am .....2026 den Bebauungsplan 

B27.3-O0 �Industrie- und Gewerbegebiet Ost", bestehend aus dem Wortlaut und einer zeichnerischen 

Darstellung im Maßstab 1:500, dem Verordnungsplan, verfasst von Arch. Dl Martina Kami, Boder 211, 8786 
Rottenmann � GZ.: 05/2528/RO/01.1 - BP, vom 05.05.2026, zu beschließen. Der Verordnung ist ein 
Erläuterungsbericht angeschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes B27.2-O0 �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" erstreckt sich auf 
die Grundstücke 1472/3, 1481/1, 1481/2,1481/5 und 1481/6, alle KG 67202 Gröbming. Das Ausmaß beträgt ca. 
2,0 ha. 

Anmerkungen (kurz Anm.) haben ausschließlich erläuternden Charakter und sind nicht Teil des Wortlautes 

Die jeweils relevanten Festlegungen des räumlichen Leitbildes werden in weinroter Schrift und mit dem Kürzel �RL" 
ersichtlich gemacht. 

Rechtsgrundlagen: Stmk. ROG 2010 idF. LGBI. 20/2026 

Planungsgrundlage: Naturbestandsaufnahme, durchgeführt vom ZT - Büro Dl Pilsinger aus 8940 Liezen, 

vermessen im März 2020, GZ.: 5471 -20 

Das Industrie- und Gewerbegebiet Ost in Gröbming ist in drei Bebauungsplanabschnitte gegliedert. Der 1. 
Abschnitt wurde bereits 2021 umgesetzt, nunmehr werden die Abschnitte 2 und 3 zeitgleich bearbeitet. 
Entsprechend der Bebauungsplanzonierung werden zwei getrennte Bebauungspläne erstellt, die sich 
inhaltlich jedoch nur ganz geringfügig unterscheiden. 

Anmerkungen (kurz Anm.) haben ausschließlich erläuternden Charakter und sind nicht Teil des VVortlautes. 

ANMERKUNG: 
ÖEK 4.00 der Gemeinde Gröbming, in Rechtskraft seit 04.01.2018 
FWP 4.00 der Gemeinde Gröbming, in Rechtskraft seit 04.01.2018 
OEK 4.00 und FWP 4.00 wurden auf der Grundlage Strnk. ROG 2010 LGBI. 49/2010 idF. LGBI. 139/2015 beschlossen. 
OEK Vf. 4.01 und FWP Vf. 4.03, in Rechtskraft seit 19.03.2021 
B27.1-00, in Rechtskraft seit 05.05.2021 

Dr. F. X. Mayr Geburtsort 1 Heilklimatischer Kurort 1 Weltnaturerbe 1 Ennstal Classic 1 Stoderkircherl 1 Panoramabad 



Marktgemeinde Gräbming 1 Bebauungsplan B27.3-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

Gemeinde: Gröbming 

Pol. Bezirk: Liezen 

Land: Steiermark 

VERORDNUNG 

Bebauungsplan B27.3-OO 

�Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 
nach § 40 Abs. 6 Z. 2 Stmk. ROG 2010 idF. LGBI. 20/2026 

WORTLAUT 
Präambel / Rechtsgrundlage / Plangrundlage: 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gröbrning hat in seiner Sitzung am  2025 den Bebauungs-

plan B27.3-00 �industrie- und Gewerbegebiet Ost", verfasst von Arch. DI Martina Kami, Boder 211, 

8786 Rottenrnann � GZ.: 05/2528/RO/01.1 - BP, vom 05.05.2026, beschlossen. 

Rechtsgrundlagen: Stmk. ROG 2010 idF. LGBI. 20/2026 

Planungsgrundlage: Naturbestandsaufnahme, durchgeführt vom ZT - Büro Dl Pilsinger aus 8940 

Liezen, vermessen im März 2020, GZ.: 5471-20 

Das Industrie- und Gewerbegebiet Ost in Gröbming ist in drei Bebauungsplanabschnitte ge-

gliedert. Der 1. Abschnitt wurde bereits 2021 umgesetzt, nunmehr werden die Abschnitte 2 und 

3 zeitgleich bearbeitet. Entsprechend der Bebauungsplanzonierung werden zwei getrennte 

Bebauungspläne erstellt, die sich inhaltlich jedoch nur ganz geringfügig unterscheiden. 

Anmerkungen (kurz Anm.) haben ausschließlich erläuternden Charakter und sind Teil des Wori-

lautes. 

ANMERKUNG: 
ÖEK 4.00 der Gemeinde Gröbming, in Rechtskraft seit 04.01.2018 

FWP 4.00 der Gemeinde Gräbming, in Rechtskraft seit 04.01.2015 

ÖEK 4.00 und FWP 4.00 wurden auf der Grundlage Stmk. ROG 2010 LGBI. 49/2010 idF. LGBI. 139/2015 beschlossen. 

ÖEK Vf. 4.01 und FWP Vf. 4.03, in Rechtskraft seit 19.03.2021 

827.1-00, in Rechtskraft seit 05.05.2021 

Ii i t e k t DI Martina K A M L 1 8785 Rollenmann rn.k,ml©architeklur-Itam(at 



Marktgemeinde Gröbming 1 Bebauungsplan B27.3-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

§1 

Inhalt und Planungsgrundlage 

(1) Der Bebauungsplan B27.3-0O �Industrie- und Gewerbegebiet Ost", bestehend aus dem Wort-

laut und einer zeichnerischen Darstellung im Maßstab 1:500, dem Verordnungsplan, GZ.: 

05/2528/RO/01.1 - BP, vom 05.05.2026, besitzt Verordnungscharakter. Der Verordnung ist ein 

Erläuterungsbericht angeschlossen. 

Anmerkung: Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 827.2-00 �Industrie- und Gewerbe-

gebiet Ost" erstreckt sich auf die Grundstücke 1472/3, 1481/1, 1481/2, 1481/5 und 1481/6, eI-

le KG 67202 Gröbming. Das Ausmaß beträgt ca. 2,0 ha. 

Die jeweils relevanten Festlegungen des räumlichen Leitbildes werden in weinroter Schrift und 

mit dem Kü17e1 RE ersichtlich gemacht. 

(2) Begriffsbestimmungen: 

Natürliches Gelände: Als natürliches Gelände wird die vom ZT - Büro Dl Pilsinger aus 8940 Uezen, 

Döllacher Straße 25, durchgeführte Naturbestandsaufnahme, vermessen im 

März 2020, GZ.: 5471-20, festgelegt. 

Teilbereich: �Teilbereich" im Sinne dieses Bebauungsplanes ist ein im Verordnungsplan 

eindeutig durch Baugrenzlinien (rot strichliert) und Flächenschraffur abge-

grenztes Baufeld 

Bauplatz: �Bauplatz" im Sinne dieses Bebauungsplanes ist eine zusammenhängende 

Fläche innerhalb des Planungsgebietes, die in einem Bauverfahren als bau-

rechtliche Einheit herangezogen wird. Er ist unabhängig von den im Bebau-

ungsplan dargestellten Grundstücks- oder Teilungsstrukturen. 

Baukörper: �Beukörper" im Sinne dieses Bebauungsplanes ist ein Teil eines Gebäudes, 

der als eigenständige räumliche Einheit erkennbar ist. Dies zeigt sich durch 

seine Kubatur, architektonische Gliederung oder die Ablesbarkeit der Fassa-

de. Dabei ist nicht das gesamte Gebäude, sondern ein klar abgrenzbarer Ab-

schnitt gemeint, wobei dies insbesondere für die architektonische Gliederung 

und die räumliche Wirkung im Umfeld von Bedeutung ist. 

ii e k 1 DI Martina K A M L 1 6766 Rotlanmann 1 m.kaml©architaktur.kamtat 



Marktgemeinde Gröbming 1 Bebauungsplan B27.3-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

§2 

Art der Nutzung 

(1) Nutzung im Rahmen der Widmung als Bauland der Kategorie Industriegebiet 1. 

§3 

Bebauungsweise / Baugrenzlinien 

RLr Bebauurrgsweise 

Die Bebauung /781 fl offener oder wahlweise in gekuppelter Behauungsweise zu eifolgei . 

(1) Nebengebäude dürfen in einem Abstand von unter 3,0 rn zur Grundstücksgrenze heranrü-

cken, Baugrenzlinien überschreiten bzw. außerhalb dieser errichtet werden. 

(2) KFZ-Abstellplätze dürfen Baugrenzlinien überschreiten oder außerhalb dieser errichtet wer-

den. 

(3) Die Bestimmungen in Abs. 1 und 2 gelten nicht für die Baugrenzlinie entlang der westlichen 

Grenze des Grundstückes 147213, KG 67202 Gröbming. 

§4 

Gebäudehöhe / Höhenentwicklung / Sichtbeziehung 

RL Gebäudehähe / Hähenentwicklutig 7 Sichtbeziehung 

1, Die Gehaudel7ähe dci! max. 11.0 n behagen. Die genaue Zoniening is! in der l3ebau-" 

ungsplanung 'ocunehi nen. Dabei ist unbedingt auf den Erhalt der Sichtbeziehuug zu den 

baulichen und natuuäu07(ichen Merkmalen zu achten, die die Ansicht ruri Grohming vL'esent 

1/oh heslinunen (Ptarrknnhe, Laubbaum Allee ein.). 

2 A hweicfie!7d dat! die in Abs. 1 best/in: nie Gebäude höhe mit ltauslscl:nßrh ertordedirfien 

Authauten um 2,5 07 dLermg( wenden. sofern der Abstand zw jeweiligen Gehaudehont wen 

Jestens 2,0 in hetn'igL 

3 Abneu;liend darf die tn Abs. 1 beslin7lnte Gebäude höhe dutrb konlonte i-eslsetzunq in 

einem 5ehauu17/splaiI pru:ktuell ed dht weiL/co (zb Ka,::u:anla gen hei H¬?I7V«e(ke(1 uh 

Die Gebäudehöhe darf max. 11,0 m betragen. 

Anmerkung 1 In 4 Z. 10 Strnlc 8auG 1995 ist die saugrenzlinie folgendermaßen definiert: Linie, die durch oberirdi-

sche Teile van Hauptqebuden nicht überschritten werden da,1 für Neben gebäude können Ausnahmen festgelegt 

werden. 

roh i 16 k t DI Madina �<AM L 8786 Rotlanniann rn.karnl@arohitaklur.kaml.at 



Marktgemeinde Gröbming 1 Bebauungsplan B27.3-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

§5 
Dachlandschaft 

RL: Dachlandsahaft 

Dachform: 
Flachdach 
Pultdach mit rriax 12 Neigung 

Dachdeckung 
nicht glänzend. hleticl. bzw weitgehend reflex/onsfrei (z B: 

Blecheindecicung. Bituniendeckung. Kuns!slofffolie �nil/ohne Da-
kiesung, Begn:inuiig etc 
in gedecktei; dunkler Fathe: giau. braun 
Das Material ist vor Ausführung ZU bemuslern und der Baribe-
bürde zur Beurteilung vorzulegen 
Ah einem Gesamt-"Veisiegelungsgrad von 0.55 suid Dächer zu 
begrünen. ausgenommen Pu1!rlächer mit PV-Anlagen 

Ptiotovol!aikanlageit: 

PV-Anlageo sind auf Flachdächern nur zulässig sofern diese mit 
Attika ausgefühd sind, die Atlikaoberkante um nicht iriehr als 25 

cm überragt wird und der Abstand zur jeweiligen Gebäude!�ort! 
mindestens 3.0 m ha/tägl. 
PV-Aolagen stud auf Pultdäclie,ii zulässig. sofern sie rio Dach in-
fegt iert bzw. im tecliniscli etfurde,iiclien Mirtdestahstaud über -fiaj 

Dachhaut parallel angeordnet werden. 

Dachform: 

Als Dachform ist ausschließlich das Flachdach zulässig. 

§6 
Baukörpergestaltung / Fassadengestaltung 

RL: Baukörpergestaltung 

1 Bei der Gestaltung ist auf enie unarifdnrigliclie schlichte Arcliitektinspiaclie zu achte!? 

Baukörpei sind klar zu definie,eo 

2 Sofern ein Lärtgsatisitiaß von 40 in ubeiscluitleri wirr! ist de bauliche Masse entspre-
cM ei id lautlich z ii l ha (JE! 1) 

RL: Fassaden gestaltung 

1 Alle dem öffentlichen Raum zuuewandteti Fassaden sind in entspwchieod arrlutektcni-

schar Qualität auszrrföljrei i. Das Hauptaugenmerk ist dabei auf die Enjseltharkeit aus Hielt-

bug der 8 320 Erinstal Straße zu legen. 

lt e k t Dl Martina KAM L 1 8786 Rottenmann 1 m.Raml@architektur-kaml.at 



Marktgemeinde Gröbming 1 Bebauungsplan B27.3-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

2. Sämtliche Obedlächen sind in zurückhaltend gedämpfter Farhwahl und nicht glänzend / 

nicht reflektierend auszuführen. Farbliche Bandbreite Lind Matesialität sind mi Bebauungsplan 

konkret festzusetzen. Groß flächig veiglaste Fassadenelemente und Pliotovoltaik-Fassadeii 

sind grundsätzlich zulässig, jedoch zu gliedern. Fassadenhegrürungen sind zulässig. 

Vor Ausführung ist der Baubehörde ein pessadengeslaltungsplan einschließlich Farhkonzept 

vorzulegen. Die zur Ausführung vorgesehenen Mater alten sind groß flächig zu hemustern (> 

i0n72,L 

(1) Farbgestaltung der Fassaden: 

1. Der Farbeinsatz ist zurückhaltend zu wählen: Zulässig sind ausschließlich gedeckte Farbtöne 

mit geringem Säftigungsgrad in den Farbbereichen Mittelgraublau, Mittelgraubraun, Dunkel-

grau/Anthrazit, Hellgrau/Betongrau und Beige sowie Zwischentöne innerhalb dieser Farbbe-

reiche. Signalfarben, stark gesättigte Farben sowie reines Weiß sind unzulässig. 

2. Großflächige Sichtbetonelemente mit einer sichtbaren Fläche von mindestens 15 m2 und einer 

sichtbaren Höhe von mindestens 2 m sind zu strukturieren. 

(2) Materialien der Fassaden: 

1. Die Fassadenmaterialvielfalt ist auf maximal drei maßgebliche Materialien zu beschränken. 

Ein Material gilt als maßgeblich, wenn es großflächig auf zusammenhängenden Flächen von 

mindestens 25 m2 verwendet wird. 

a) Putz, Holz und Metallprofile gelten jedenfalls als maßgebliches Material im Sinne dieser 

Festsetzung. 

b) Transparente oder transluzente Verglasungen ohne opake Beschichtung und Fassaden-

begrünungen gelten nicht als maßgebliches Material im Sinne dieser Festsetzung und 

sind unabhängig von der Beschränkung zulässig. 

2. Mindestens 60% der Fassadenflächen sind in Holz zu gestalten. Die Berechnung hat auf 

Grundlage der horizontal projizierten Gesamtfassadenfläche des Gebäudes zu erfolgen, ein-

schließlich aller Außenwände ohne Rücksichtnahme auf Öffnungen. 

3. Der Einsatz von Photovoltaik-Modulen an den Fassaden ist unzulässig. 

Ii L 1 a k 1 DI Martina 1< A M L 1 8786 Roltanmann 1 m.IrarrrI@architelrtur-Irarnlat 



Marktgemeinde Gröbming 1 Bebauungsplan B27.3-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

§7 
Werbeanlagen 

RL: Weiteanlagen 

1. Je Bauplatz sind Werheeuirc/itun gen im Ausmaß von insgesamt 6 in - 50 in2 zulässig, 

abhängig von der Größe der Objekte. 

2. Vor Ausfühtung ist dci Baubehöme ein Konzept mit Aussagen bezüglich Lage und Ge-

staltung votzulegen. bei Neuetrichtungen spatestens im Bauverfahren. 

3. Ole Werheanlage is! in der Fassade zu integreren. darf die Gehäudehöhe des jeweiligen 

Objektes nicht Übe,scln-eiten und nicht auf dem Dach euichtel 'verden. 

4. VVeihestelen auf dcii euizelnen Bai ip/ätzen sowie Werbefahnen sind unzulässig. 

5. Signalfarben. Leuchtkas!en selbstlenchtende Anlagen. dynamische Anlagen wie Lauf-

bänder. blinkende Lieb/effekte uä sind unzulässig. 

6. VVei bepylone sind nur an zwei zentral gelegenen Standni ten zulässig und (Ja,! tuemut 

enie Höhe von max. uni nicht uheischntten weiden. 

7. r-reindwerhung ist unzu/assuj 

§8 
Einzäunungen 

RL: Einzäunun gen 

Einzäunungen suid mit Mnttengltle!'elel7enten aus 3/ah ii in (je! Lore Gnau hr-vzustellun. Die 

Höhe vnn �na. 7.80 in uni! nicht uhe,scluitten werden 

Solarzaunanlagen sind unzulässig. 

§9 
Bauliche Ausnutzbarkeit / Bebauungsdichte / Bebauungsgrad 

RL: Bebauurigsgrad 

Der Behain u gsy! ad wut (1 nut tuns 0 45 fest getegt 

Die Bebauungsdichte wird mit 0,2 � 1,0 festgelegt. 

r c h i t 1 t DI Maftna 1K A M L 8786 Rottenrnann 1 rn.kaml@architektur-I(aml.at 



Marktgemelnde Gröbming 1 Bebauungsplan 8273-00 �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

§ 10 

Bodenversiegelung / Oberflächenentwässerung 

RL: Bodenversiegatung / Oberflächenentwä.sserung 

1, Begriffshestimmung Fr-eiflächen � Veisiegetungsgrad: Verhältnis der unbebau1e12, vensfe-

gelte!? Re/flächen (Set dehsflächen, bagerplatzflächen. Manipulat/onsflächen, Flächen für flie-

ßenden Verkehr uäj. die niet?! durch bauliche AnJa gen (Gebäude und sonstige Hochbauten) 

betroffen sind zur unbebauten Bai.ip[afzf[äche 

Hinweis: Lt. 8 Abs. 3 Stmk. 8auG 1995 sind mindestens 50 % der nicht übenilachfen Abs[ ei!-

flächen für Kraftfahrzeuge. Krafträder und Echo Ader mit einer wesserdurchlässigen Schicht; 

wie z, 8. mi! tRaserigrdersteinen. auszuführen, soweit es die ßodenbeschrqffenhert zulässt. 

dell? keine anderen qesetzlichen Besthniriun gen an! gegenstellel? oder es sich nicht um bame-

refreie Stellplätze handeif 

Der Freiflächen � Versierjelungsgrad ist durch konkrete Festsetzungen in chinin Bebavungs--

platz ZU i?SSIF unten. 

2. Das Gcsatntmaß der Nutzung ist durch konkrete Festsetzungen in einen? Bebauungsplan 

zu bestimmen. 'verhältnis der gesamten t'ensiegelten F:läche zurßauplatzlläche 

3. Die im Entvvässen.ingskonzept von 1)1 Ertz aus 6950 Stainach-Fürgg, datiert mit 30. 

06.2020 DZ : 102/17; vorgeschlagenen Maßnahmen sind grundsätzlich zu heücls'sichtigeri. 

im Detail jeduch noch zu kcu7k1'et isieren. 

1. Die anfallenden üherfiäcl7enwässer sind ordnungsgemäß zu sammeln, isc weit es der 

Grundwnsserstanm.l ernhqlichf i uf eigenen? Grund zur Versickerung zu bringen) Pückhalte-

hecken zuzuhjhien r.mnd Inder Fralge gedrosselt in den henachbamlen Gröhminghach emnzulei-

!m';. Oberl7ächenwässr;r von Verkrrlusflärhizn shzd vumh über eine be.lehte Qhorbodr'nzrne :nJ 

filtern rt(urnn.is'.:sssaye zur Vutreinuiminn). 

(1) Bodenversiegelungsgrad: 

Der Anteil der gesamten versiegelten Flächen darf maximal 65% der Bauplatzfläche betragen. 

reh 1 e itt Dl Martina KAM L 1 8786 Rottenmann 1 m.Itaml@architektur-kaml.at 



Marktgemeinde Gröbming 1 Bebauungsplan B273-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

(2) Oberflächenentwässerung: 

1. Die Vorgaben zur Verbringung der Oberflächenwässer gemäß Oberflächenentwässerungs-

konzept vom ZT-Büro Dl Martin Fritz aus 8950 Stainach-Pürgg, datiert mit 30.03.2026. GZ.: 

102/17, oder die Vorgaben eines an dessen Stelle tretenden, gleichwertigen Gutachtens sind 

umzusetzen. 

2. Die anfallenden Oberflächenwässer sind in dem bereits bestehenden Sammelbecken gemein-

schaftlich zu sammeln. 

3. Wässer von befestigten Flächen sind vor der Einleitung in das Retentionsbecken über eine 

belebte Oberbodenzone vorzureinigen (Bodenfilter, mmd. 30cm Humus). 

4. Straßenwässer sind über Grünmulden entlang der Straßen zur Verrieselung zu bringen. Diese 

Grünmulden sind über eine belebte Oberbodenzone vorzureinigen (Bodenfilter, mmd. 30cm 

Humus) und mit einem Überlauf in das Sammelbecken zu versehen. 

5. Die anfallenden Oberflächenwässer sind über einen drosselgeregelten Abfluss von max. 

30 lIste in den Gröbmingbach abzuleiten. 

6. Jährlichkeit: 
Für die Bemessung ist ein Regenereignis mit einer Wiederkehrzeit (Jährlichkeit) von mindes-

tens 10 Jahren anzusetzen. 

§11 
Ereiflächen und Grünanlagen 

RL: Frei! lächen / Grünanlagen 

Nicht befestigte hläclieu 5/tu.) als G,äufl/ich,e zu gestalten sc'hei eiiie, stan<Juiiqe,ecliteo 

tieuhiisll1(.'/J Pflal/ze,l sehlsc/mft (Rechnung Zu t!n;en ist 

2 Am Rairi (I&s Geltiitigsbeieicics /st entlang dci 8320 Entistat SttziRe ein i.'a. 3 ii; hie//ei 

Gui ii sU e /ldn de,. gle id /7 eilig als Sickei in �Ide' (1/eilt) / ii be / fick .s 'htige /7 In diese, / Id dm51. �'ii 

(Co sitid Bäunte in 14'e,tge)ieild �Iivtliniischiei' Abfokje Zu pflanzen n Anbu/dung.sbeu-ncb zur 8 

320 ist aLIe, die ve,kelustecliijisclie Eiu iseh7balkeil zu wahren Dau'ihe, humus ist iIIJCt eine 

i"v'(i/ICIC Be;.;flaiuzuing Ci!? gonidtuetes Wechselspiel FujiS Diuclutäss'tgheit IIIiI1 Sidhilve!deck(ioQ 

sichient stellen 

3 EIlt/allg riet itutieren E!schbeßtil7 sstta Ren ist auf einet Seite ciii ca 2.25 in hielte, Gibt?-.st,eden 

de gleichzeitig als S,cke,tnulde riie,il) zu bei0chs,cht,geu Iii diesem Gttunstreifeim 

sind Bäume III weitgeliendihyd;ttiscliet Abfolge zu pflrutizen 

4 Paikplatze sind nil! t3ä1it11e7 in weil gehend ihytbinisclie Abfolge �ai;inlich /ii stiuiklune 

ren 1 Baum je 5 Ahstellfläcben 

1 DI Martina K A M L 1 8786 Rotlenniann 1 m,kamIarchiteIttur-kamIat 



Marktgemeinde Gröbming 1 Bebauungsplan B27,3-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" 

5. Dci ökologischen Wertigkeit der Kleinstruktur im Umfeld der Fiscliteichanlage im Osten 

ist mit entsprechend gestaltehscheni Respekt zu begegnen. 

6. Lebende Zäune dürfen eine Höhe von max. 180 m nicht überschreiten, Bei der Situie-

ring der Pflanzen (Sträucher Wecken etc.) ist darauf Bedacht zu nehmen, dass sie im aus-

gewachsenen Zustand G,undgnsnzen nicht üherra gen. 

7. Standplät2e für die Müllentsorgung, die vom öffentlichen Raum aus etnsehbar sind, sind 

mit einem dem Haupihaukörper gestalterisch entsprechenden Sichtschutz zu versehen. 

(1) Vorgaben zu den Baumpfianzungen gemäß zeichnerisch dargestelltem Pflanzgebot: 

Baumarten: Winterlinde (Tilia cordata), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Trau-

beneiche (Quercus petraea) 

Pflanzordnung: In der Baumlinie sind die gebotenen Arten abwechselnd zu pflanzen. 

Bei Doppelalleen ist eine symmetrische Anordnung vorzunehmen. 

Mindest - Stammumfang: 14cm 

Mindest - Alter: 12 Jahre 

(2) Zwischen den Alleebäumen ist Saatgut für artenreiche, regionaltypische Blumenwiesen zu 

säen. 

(3) Am Übergang zum freien Landschaftraum im Osten sind Hecken zwischen den Bäumen zu 

pflanzen. 

(4) Die gebotenen ßaumpflanzungen sind auf Dauer zu erhalten. 

(5) Die Bepflanzung mit invasiven Arten ist unzulässig. 

(6) Die im Verordnungsplan gekennzeichnete Lage der Bäume darf um maximal ± 2,5 m vom 

Plan abweichen. Die Anzahl der Bäume ist einzuhalten. 

§12 

Verkehrserschließung / Mindestabstand zu Verkehrsflächen 

RL: Verkehrserschlieflung / 15 in Bauverbotsstretfen entlang der 8 320 

1 EnTl'-iiq dei B .320 Et,nslji SrsRe ist ein 15 in hrn/Ire b'auvcchctsstieiten :u hei/irksui'liv 

gen. 

2 f7ii'igsl;nße zur üneien f-/ipischlieLtirip 
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3. Die Straßen grundhreite der inneren Eischließuigsstra Ren hat mindestens 9üm betragen 

(Bankett breite eingerechnet): 

a. 0.75 in Grü/?streifen � 6,0 in Falubahn -- 225 in GiYinstreifen 

h. Straßenhöschung 6.0 in Fahrbahn --3.0 in Grünst,eifen (entlang dci 8 320) 

4. Die Einsehbaikeit all! ältig der 8 320 Ennstal Stiaße zngevvandterAhstellflächen ist deich 

sichtverschattende Filter einzuschränken. Die Anordnung Von Ahstef!fläclien in einer Reihe 

entlang der 8 320 ist unzulässig. 

(1) Die Mindestabstände zwischen Hauptgebäuden und den inneren Erschließungsstraßen sind 

durch Baugrenzlinien im Verordnungsplan definiert. 

(2) Davon ausgenommen, ist zwischen Nebengebäuden und den inneren Erschließungsstraßen 

ein genereller Mindestabstand von 2,0 m einzuhalten. 

§13 
Geländeveränderungen 

RL: Geländeveränderon gen 

Böschungen sind gnindsätzlich in Form von nalurlichen Eniböschungen auszufilhien inh eine,' 

inaxitualei Höhe von 1,50 in. Alltähi e,fniderliche Böschungssicherungen, wie z.B - Stein-

so! ;lirhi unqen. sei di bis zu einer Höhe von 1 20 in zutässig. inverzügtich nach Ernchtunq nut 

h,ewurhs!ahnqnni Matn,ial zu veilülten und zu begnuien. 

Stütz- und Sockelwände mit einer sichtbaren Länge von mindestens 10 m und einer sichtba-

ren Höhe von mindestens 1,20 m sind zu strukturieren. 

§14 
Parzellierung 

Von der im Verordnungsplan dargestellten Parzellierung darf abgewichen werden, sofern das 

Grundkonzept in seinem Wesen gewahrt bleibt, insbesondere hinsichtlich Erschließung sowie 

Anordnung und Funktion der Abflussgassen. Die Teilung hat so zu erfolgen, dass sie die 

Schaffung von nach Form und Größe zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken nicht verhin-

dell oder wesentlich erschwert. 
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§15 
Hochwasserschutzmaßnahmen 

(1) Die im Hochwasserabflusskonzept des lT-Büros Dl Martin Fritz, 8950 Stainach-Pürgg, datiert 

30.03.2026, GZ: 102/17, sowie in der Abflussuntersuchung der iC Flussbau GesmbH, 9500 

Villach, datiert 05.12.2025, Entwurf EDO, enthaltenen Empfehlungen � oder die Vorgaben ei-

nes gleichwertigen, an deren Stelle tretenden Gutachtens � sindumzusetzen. 

(2) Abflussgassen: 

1. Die bestehende (mittlere) Abflussgasse auf Grundstück Nr. 1485/3, KG 67202 Gröbming, ist in 

ihrem Verlauf aufzunehmen und in einer Breite von mindestens 8 m entsprechend den Vorga-

ben des wasserbautechnischen Konzepts fortzuführen. 

Durch geeignete Geläridegestaltung ist sicherzustellen, dass es im Bereich östlich des Dam-

mendes zu keinem urikontrollierten Aufstau von Hochwässern kommt. 

2. Die zwischen den Grundstücken Nr. 1480/2 und 1485/6, beide KG 67202 Gröbming, beste-

hende (westliche) Abflussgasse ist in ihrem Verlauf aufzunehmen und in einer Breite von min-

destens 8 m entsprechend den Vorgaben des wasserbautechnischen Konzepts fortzuführen. 

Durch geeignete Geländegestaltung ist sicherzustellen, dass anfallende Hochwässer kontrol-

liert in Richtung Osten bis zum bestehenden Retentionsteich abgeleitet werden. 

Eine teilweise Ableitung von Hochwässern in westliche Richtung unter dem Brückenbauwerk 

hindurch ist nur zulässig, wenn die Funktionsfähigkeit für das Bemessungsereignis ohne nach-

teilige Rückwirkungen nachgewiesen wird. 

(3) Die Hochwässer sind entlang der Grundstücksgrenzen über eine Mulde aufzunehmen und in 

der Folge abzuleiten. Für die Bemessung des verdrängten Wasservolumens ist ein Wasser-

stand von 40 cm zugrunde zu legen. 

(4) Gebäude sind gegenüber der Anströmrichtung gegen das Eindringen von Hochwasser zu 

sichern. Die Schutzmaßnahme muss bis zu einer Höhe von mindestens 50cm über dem nach 

Fertigstellung des Geländes bestehenden Niveau ausgeführt werden. 

(5) 

(6) 

(7) 

PKW-Abstellplätze und Lagerplätze sind so zu gestalten, dass sie gegenüber Hochwasser bis 

zu einer Höhe von mindestens 50cm über dem nach Fertigstellung des Geländes bestehen-

den Niveau geschützt sind. 

Das Gelände ist mit einem von Objekten wegneigenden Gefälleauszubilden. 

Abflussgassen dürfen in ihrer hydraulischen Wirksamkeit nicht beeinträchtigt werden. 
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§16 
Rechtskraft 

Die Rechtskraft des sebauungsplanes B27.3-OO �Industrie- und Gewerbegebiet Ost" beginnt mit dem 

auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag. 

Für die Gemeindej,. - 

eflu 

Angeschlagen:   

Abgenommen:   (Thomas Reingruber) 
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Gern. § 40 Abs. 6 Z, 2 Strnk. ROG 2010 idF. 2012026 werden Sie als betroffener Grundeigentümer 

bzw. Anrainer schriftlich gehört. Während der Amtsstunden (Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 

Uhr) sowie nach vorheriger Terminvereinbarung besteht die Möglichkeit zur Einsichtnahme im 

Gemeindeamt. Die Unterlagen sind auch auf der elektronischen Amtstafel unter ww.ciroebminci.at 

einsehbar. Für etwaige Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Gemeinde gerne zur Verfügung. 

Sollten Sie beabsichtigen hierzu eine schriftliche Stellungnahme abzugeben, so muss diese bis 

längstens 

18. Juni 2026� 11.00Uhr 

im Marktgemeindeamt Gröbrning eingelangt sein. 

Für den Fall, dass bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme von Ihnen einlangt, wird die 

Zustimmung zum Bebauungsplan B27.3-00 �Industrie- und Gewerbegebiet Ost angenommen. 

<foi. e 
en S-

Thomas Reingruber 

Verteilerliste: 



Ergeht an: 
Im Planungsgebiet liegende und Anrainer: 

Thoma 1KG, 8962 Gröbming � Franz Thoma-Weg Nr.74 

Ing. Josef Leonhard Colloredo-Mansfeld, 8960 Mitterber-St.Martin � Gstattl; 

Tischlerei Maderebner GmbH, 8962 Gröbming � Gewerbestraße 1173; 

HMG Projekt GmbH, 8962 Gröbming � Gewerbestraße 1172; 

Bio-Energie Köflach Gesellschaft m.b.H. 8580 Köflach � Alte Hauptstraße 9; 

Georg Giselbrecht, 8962 Gröbming � Kranzbach 11; 

Annemarie Stadelmann, 8962 Gröbming � Franz Thoma-Weg 72; 

Griesebner Michael u. Zach Dorothea, 8962 Mitterbeg-St.Martin � Unterlengdorf 1; 

Stückelschweiger Walter, 8962 Mitterberg-St. Martin � Zirting 22; 

Eribacher Hermann, 8966 Aich � Mittergasse 68; 

Landgenossenschaft Ennstal eGen; 8950 Stainach � Bahnhofstraße 134; 

Karaaslan Sezercan u. Sezai, 5531 Eben i. Pongau � Badeseestraße 331; 

Hildegard Kröll, 8960 Öblarn � Schattenberg 55; 

Marktgemeinde Gröbming, 8962 Gröbming � Hauptstraße Nr.200; 

Baubezirksleitung Liezen, Wasserbauverwaltung (Gröbmingbach), 8940 Liezen, Hauptstraße 
43; 

Baubezirksleitung Liezen, Straßenverwaltung (B 320), 8940 Liezen, Hauptstraße 43; 

Landesstellen: Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 13, Umwelt und Raumordnung, 

8010 Graz� Stempfergasse 7, 

Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 16, Verkehr und Landshochbau, 

8010 Graz�Stempfergasse 7, 

Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 14, Wasserwirtschaft, 

8010 Graz � Wartingergasse 43; 

Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 7, Landes- u. Gemeindeentwicklung, 

8010 Graz � Trautmansdorffgasse 2, 

Baubezirksleitung Liezen, 8940 Liezen � Hauptstraße 43; 

Wildbach- u. Lawinenverbauung, 8940 Liezen � Schönaustraße 50; 

BH Liezen, 8940 Liezen � Hauptplatz 12; 

Planerin: DI Arch. Martina Kaml, 8786 Rottenmann � Boder 211; 


